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34/2017 Kreis Gütersloh 
 
 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
für die Bundestagswahl am 24. September 2017 

im Wahlkreis 131 Gütersloh I 
 

Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. März 2017 (BGBl. I S. 585), forde-
re ich für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 im Bundestagswahlkreis 131 
Gütersloh I (Gebiet: Kreis Gütersloh ohne die Städte Schloß Holte-Stukenbrock und Werther/Westf.) zur 
möglichst frühzeitigen Einreichung von Kreiswahlvorschlägen auf und gebe hierzu Folgendes bekannt: 
 
1. Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
Die Kreiswahlvorschläge können spätestens bis zum  
 

17. Juli 2017, 18:00 Uhr, 
 
schriftlich bei der Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 131 Gütersloh I 
 
Postadresse:     bei persönlicher Abgabe: 
 
Kreis Gütersloh    Kreishaus Gütersloh  
- Referat 0.5 -    Herzebrocker Str. 140 
33324 Gütersloh   Zimmer 128 (Herr Hellweg) bzw. 
     Zimmer 127 (Frau Brinkmann) 
 
eingereicht werden (Allgemeine Öffnungszeiten der Kreisverwaltung: montags - freitags 8:00 bis 12:00 Uhr; 
zusätzlich donnerstags 14:00 bis 17:30 Uhr; 23. Juni 2017 geschlossen. Eine vorherige Terminabsprache 
wird empfohlen). 
 
Es wird empfohlen, die Kreiswahlvorschläge nach Möglichkeit so frühzeitig vor dem 17. Juli 2017 einzu-
reichen, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Kreiswahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben 
werden können. 
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2. Wahlvorschlagsrecht 
 
Nach § 18 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 
(BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2016 (BGBl. I S. 1062), können Partei-
en und nach Maßgabe von § 20 BWG Wahlberechtigte Kreiswahlvorschläge einreichen. Eine Partei kann in 
jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 

 
3. Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
 
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Bewerberin oder eines Bewerbers aufführen und soll 
nach dem Muster der Anlage 13 BWO eingereicht werden. Er muss enthalten 

 
a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort und 

die Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerberin oder des Bewerbers, 
 
b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 

bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 
 
Als Bewerberin oder Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer am Wahltage, d.h. am 24. September 
2017 wählbar ist (§ 15 BWG) und wer seine Zustimmung zur Aufstellung als Bewerberin oder Bewerber 
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 BWG). 
 
Jede Bewerberin und jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvor-
schlag benannt werden (§ 20 Abs. 1 Satz 2 BWG). 
 
Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer 
nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl einer Wahlkreisbewer-
berin oder eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung 
hierzu in geheimer Abstimmung gewählt worden ist (§ 21 Abs. 1 BWG):  

 
• Mitgliederversammlung zur Wahl einer Wahlkreisbewerberin oder eines Wahlkreisbewerbers ist eine 

Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis 131 Gütersloh I (Kreis Gütersloh oh-
ne die Städte Schloß Holte-Stukenbrock und Werther/Westf.) zum Bundestag wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei.  
 

• Besondere Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer derartigen Mitgliederver-
sammlung aus ihrer Mitte in geheimer Abstimmung gewählten Vertreterinnen und Vertreterinnen.  
 

• Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes – 
PartG) allgemein für bevorstehende Wahlen von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mit-
te in geheimer Abstimmung bestellte Versammlung. 

 
Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen (§ 21 Abs. 3 Sätze 2 und 3 BWG). 
 
Die Wahlen der Bewerberinnen und Bewerber dürfen frühestens 32 Monate nach Beginn der Wahlperiode 
des Deutschen Bundestages, d.h. frühestens am 23. Juni 2016, stattgefunden haben. Die Wahlen der Ver-
treterinnen und Vertreter für die Vertreterversammlung dürfen frühestens 29 Monate nach Beginn der 
Wahlperiode des Deutschen Bundestages, d.h. frühestens am 23. März 2016, stattgefunden haben (§ 21 
Abs. 3 BWG). 
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Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einbe-
rufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die 
Wahl der Bewerberin oder des Bewerbers regeln die Parteien durch ihre Satzungen (§ 21 Abs. 5 BWG). 
 
Über die Wahl der Bewerberin oder des Bewerbers ist eine Niederschrift mit Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder und Ergebnis der Abstimmung nach 
dem Muster der Anlage 17 BWO anzufertigen. Die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei von 
dieser Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer müssen gegenüber der Kreiswahlleiterin 
an Eides Statt versichern, dass die Anforderungen gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 bis 3 BWG beachtet worden 
sind (§ 21 Abs. 6 BWG). 
 
4. Vertrauenspersonen 
 
In jedem Kreiswahlvorschlag soll ferner eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson 
mit Namen und Anschrift bezeichnet werden (§ 22 Abs. 1 BWG i.V.m. § 34 Abs. 1 Satz 3 BWO). Fehlt die-
se Bezeichnung, so gilt die erste unterzeichnende Person als Vertrauensperson, die zweite als stellvertre-
tende Vertrauensperson. Zu Erleichterung der Kommunikation mit der Kreiswahlleiterin empfiehlt sich die 
Angabe von Kontaktdaten (Festnetz-Telefon-Nr., Handy-Nr., E-Mail-Adresse). 
 
Soweit im BWG nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Ver-
trauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Kreiswahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen (§ 22 Abs. 2 BWG). Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson 
können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Kreis-
wahlvorschlages an die Kreiswahlleiterin abberufen und durch andere ersetzt werden (§ 22 Abs. 3 BWG). 
 
5. Unterzeichnung der Kreiswahlvorschläge 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesver-
bandes, darunter der bzw. des Vorsitzenden oder deren bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen (§ 20 Abs. 2 BWG i. V. m. § 34 Abs. 2 Satz 1 BWO). Hat 
eine Partei in einem Land keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen 
die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der 
Wahlkreis liegt, gemäß der vorbezeichneten Weise unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichen-
den Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter 
eine schriftliche, dem Satz 1 des § 34 Abs. 2 BWO entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vor-
stände vorliegt. 
 
6. Beteiligungsanzeige 
 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eige-
ner Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche  
 
einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festge-
stellt hat. Zu diesem Zweck müssen sie dem  
 

Bundeswahlleiter 
Statistisches Bundesamt 

65180 Wiesbaden 
 
spätestens am  
 

19. Juni 2017 
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ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben. In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem 
Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des 
Bundesvorstandes, darunter der bzw. dem Vorsitzenden oder deren bzw. dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so 
tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftli-
che Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Be-
stellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigen-
schaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden (§ 18 Abs. 2 BWG).  
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anzeige gemäß § 18 Abs. 2 BWG nicht durch die Übersen-
dung der Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 PartG ersetzt wird, also unabhängig von diesen Mitteilungen gebo-
ten ist. 
 
Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 07. Juli 2017 fest, 
 

a) welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzten Wahl auf Grund 
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, 

b) welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerken-
nen sind. 

 
Zu der Sitzung des Bundeswahlausschusses über die Feststellung der Parteieigenschaft werden die Verei-
nigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben, vom Bundeswahlleiter eingeladen. Die Fest-
stellung des Bundeswahlausschusses macht der Bundeswahlleiter im Bundesanzeiger öffentlich bekannt. 
Sie ist für alle Wahlorgane verbindlich. 
 
Soweit Parteien oder Vereinigungen durch die Entscheidung des Bundeswahlausschusses an der Einrei-
chung von Wahlvorschlägen gehindert sind, ist binnen vier Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
eine Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht möglich (§ 18 Abs. 4a Satz 1 BWG). 
 
7. Unterstützungsunterschriften 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien, deren Parteieigenschaft erst durch den Bundeswahlausschuss festzu-
stellen ist (§ 18 Abs. 2 BWG; s. o.), müssen zusätzlich zur in Nr. 5 bezeichneten Unterzeichnung von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (Unter-
stützungsunterschriften, § 20 Abs. 2 BWG); deren Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (§ 27 Abs. 1 Satz 3 
BWG). Dies gilt auch für andere Kreiswahlvorschläge, d. h. für Wahlvorschläge von einzelnen Wahlberech-
tigten oder Gruppen von Wahlberechtigten (§ 20 Abs. 3 BWG); bei diesen Kreiswahlvorschlägen haben 
drei Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschrift auf dem Kreiswahlvor-
schlag (Anlage 13 BWO) selbst zu leisten. 
 
Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minder-
heiten (§ 20 Abs. 2 Satz 3 BWG).  
 
Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein, 
so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 BWO unter Beachtung folgender 
Vorschriften zu erbringen: 

 
a) Die Formblätter werden auf Anforderung von der Kreiswahlleiterin kostenfrei geliefert; sie kann sie auch 

als Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen 
und Anschrift (Hauptwohnung) der vorzuschlagenden Bewerberin oder des vorzuschlagenden Bewer-
bers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für die Bewerberin oder den 
Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß den § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
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eingetragen ist, wird anstelle ihrer bzw. seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift 
verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. 
 
Zudem ist die Trägerin bzw. der Träger des Wahlvorschlages zu benennen. Bei Parteien ist hierzu der 
Parteiname und – soweit verwendet – dessen Kurzbezeichnung anzugeben. Bei anderen Wahlvor-
schlägen ist deren Kennwort anzugeben. 
  
Parteien haben ferner die Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers in einer Mitglieder-  
oder Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen. 
 

b) Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem 
Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, 
Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) der Unterzeichnerin oder des Unterzeichners 
sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Von Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 
BWG ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß Anlage 2 BWO und Abga-
be einer Versicherung an Eides statt zu erbringen. 
 

c) Für jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt nach Anlage 14 BWO oder 
gesondert eine Bescheinigung der Gemeindebehörde, bei der sie oder er im Wählerverzeichnis einzu-
tragen ist, beizufügen, dass sie oder er im Zeitpunkt der Unterzeichnung im Wahlkreis 131 Gütersloh I 
wahlberechtigt ist. Die Bescheinigung wird kostenfrei erteilt. Die Gemeindebehörde darf für jede Wahl-
berechtigte und für jeden Wahlberechtigten die Bescheinigung des Wahlrechts nur einmal zu einem 
Kreiswahlvorschlag erteilen; dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die erteilte Be-
scheinigung bestimmt ist. Sofern gesonderte Bescheinigungen verwendet werden, sind diese bei der 
Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für eine 
andere oder einen anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass die 
oder der Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt. 
 

d) Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen 
ungültig. Nicht ordnungsgemäß erlangte Unterschriften werden gegebenenfalls als ungültig gewertet. 
Insoweit kann auch strafbares Handeln vorliegen. 
 

e) Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers 
durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschrif-
ten sind ungültig. 

 
8. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 
 
Dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 BWO) sind folgende Unterlagen beizufügen (§ 34 Abs. 5 BWO): 

 
a) die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin oder des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem 

Muster der Anlage 15 BWO, dass sie bzw. er ihrer bzw. seiner Aufstellung zustimmt und für keinen 
anderen Wahlkreis ihre bzw. seine Zustimmung zur Benennung als Bewerberin bzw. Bewerber ge-
geben hat. 

 
b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 BWO, 

dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. Die Beschei-
nigung wird kostenfrei erteilt. Für Bewerberinnen und Bewerber, die keine Wohnung in der Bundes-
republik Deutschland innehaben und sich dort auch sonst nicht gewöhnlich aufhalten, erteilt das 
Bundesministerium des Innern die Wählbarkeitsbescheinigung. Diese kann dort unmittelbar oder 
bei der für den Wohnort der Bewerberin bzw. des Bewerbers zuständigen diplomatischen oder be-
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rufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland unter Vorlage der notwendigen 
Nachweise beantragt werden. 

 
c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfas-

sung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerberin oder der Bewerber aufge-
stellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebe-
nen Versicherung an Eides Statt; die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 BWO gefer-
tigt, die Versicherung an Eides Statt nach dem Muster der  Anlage 18 BWO abgegeben werden (s. 
auch Nr. 3). 

 
d) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien ferner eine Versicherung an Eides Statt der vorgeschlage-

nen Bewerberin oder des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber der Kreiswahlleiterin nach dem 
Muster der Anlage 15 BWO, dass sie oder er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvor-
schlag einreichenden Partei ist.  

 
e) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der 

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahl-
berechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 

 
9. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung entschieden 
ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der 
Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich 
vollzogene Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 BWG). 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame schriftliche Erklä-
rung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geändert werden, 
wenn die Bewerberin bzw. der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das durch § 21 BWG vorge-
schriebene Verfahren braucht in solchen Fällen nicht eingehalten zu werden; der Unterschriften nach § 20 
Abs. 2 und 3 BWG bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages 
(§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG) ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 BWG). 
 
10. Vordrucke 
 
Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der BWO 

 
a) Anlage 13 – Kreiswahlvorschlag 
b) Anlage 14 – Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift 
c) Anlage 15 – Zustimmungserklärung für Bewerberinnen und Bewerber eines Kreiswahlvorschlages 
d) Anlage 16 – Bescheinigung der Wählbarkeit 
e) Anlage 17 – Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung der Wahl- 

                    kreisbewerberin bzw. des Wahlkreisbewerbers 
f) Anlage 18 – Versicherung an Eides statt  
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wie auch Abdrucke der v. g. Gesetzestexte sind im Kreishaus in Gütersloh, Herzebrocker Str. 140, Zimmer 
128, Herr Hellweg (Tel.: 05241/85-1132, Telefax: 05241/85-31132) oder Zimmer 127, Frau Brinkmann 
(Tel.: 05241/85-1140, Telefax: 05241/85-31140) erhältlich (s. o.g. Öffnungszeiten; eine Terminvereinbarung 
wird empfohlen), können aber auch per E-Mail an bdkt@gt-net.de angefordert werden. 
 
Gütersloh, den 30.05.2017    Die Kreiswahlleiterin für den 

Bundestagswahlkreis 131 Gütersloh I 
 

gez. Koch 
Kreisdirektorin 

 
 

__________________________________________________________ 
 
 

35/2017 Kreis Gütersloh 
 

Offenlegung des Liegenschaftskatasters nach § 13 Abs. 5 
Vermessungs- und Katastergesetz NRW vom 01.03.2005 

 
 
Für das Gebiet des Kreises Gütersloh werden die Nachweise des Liegenschaftskatasters zur Einsicht 
offen gelegt. 
 
Anlass für die Offenlegung ist die Erneuerung und die Fortführung des Liegenschaftskatasters durch 
 

• die Übernahme von Veränderungen der Personen- und Bestandsdaten sowie der La-
gebezeichnungen und der Bodenschätzungsergebnisse im gesamten Kreisgebiet 

• die Übernahme der Ergebnisse des Nutzungsartenfeldvergleiches in den Gemarkun-
gen Brockhagen, Greffen, Hesselteich, Künsebeck, Marienfeld und Verl. 

 
 
Die Offenlegung findet statt in der Zeit vom      03. Juli 2017      bis      04. August 2017      jeweils 
 
 montags bis freitags  von   8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 
 zusätzlich donnerstags  von 14.00 Uhr – 17.30 Uhr 
 

im Kreishaus Gütersloh, Abteilung Geoinformation, Kataster und Vermessung, 
Herzebrocker Straße 140 in 33334 Gütersloh, Bauteil 5, 2. Obergeschoss, Raum 570, 

 
Während der Offenlegungszeiten wird den betroffenen Eigentümerinnen, Eigentümern, Erbbauberechtigten 
und Inhabern grundstücksgleicher Rechte, deren Liegenschaftskatasternachweise fortgeführt wurden und 
hierzu keine Einzelmitteilung erhalten haben, Gelegenheit gegeben, sich über die Fortführung des Katas-
ternachweises ihrer Grundstücke unterrichten zu lassen und den Datenbestand des Liegenschaftskatasters 
einzusehen. 
Um Wartezeiten zu verkürzen oder zu vermeiden, sollte die Möglichkeit der telefonischen Terminabsprache 
unter der Rufnummer 05241 85-1772 genutzt werden. 
 
Gegen die Angaben des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenle-
gungsfrist wie folgt Klage erhoben werden: 
−  schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 

Minden)  - oder 
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−  in elektronischer Form über die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden nach Maßga-
be der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzge-
richten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW. S. 548) - oder 

−  mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Minden. 
 
Bitte beachten Sie 
−  Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, für Sie Klage zu erheben.  
−  Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. 
−  Gegner einer Klage ist der Kreis Gütersloh. 
−  Nähere Informationen zur elektronischen Poststelle finden Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Im Klageverfahren können grundsätzlich nicht angefochten werden: 
 

• der Eigentümernachweis, wenn er mit dem Nachweis im Grundbuch übereinstimmt 
• Angaben, die aus dem bisherigen Liegenschaftskataster unverändert übernommen 

wurden 
• Angaben, die aus abgeschlossenen Flurbereinigungs- und Umlegungsverfahren un-

verändert übernommen wurden 
• die aufgrund des Gesetzes über die Schätzung des Kulturbodens übernommenen 

Schätzungsergebnisse 
 
 
Nach Ablauf der Offenlegungsfrist tritt das aktualisierte Liegenschaftskataster an die Stelle des bisherigen 
Katasters. 
 
Gütersloh, den 01. Juni 2017 
 
 
Kreis Gütersloh 
Abt. Geoinformation, Kataster und Vermessung 
 
gez. Tannhäuser 
 
 


